
Landtag von Baden-Württemberg

15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 5188

13. 05. 2014

1Eingegangen: 13. 05. 2014 / Ausgegeben: 20. 06. 2014

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwiefern trifft es zu, dass bei der Projektplanung zur Klosterlandschaft Maul-
bronn die Stadtverwaltung bei wesentlichen Entscheidungen zum Thema „Puf-
ferzone“ bzw. Be- und Entwässerungssystem nicht einbezogen wurde?

2. Trifft es zu, dass die Entscheidung ohne Einbindung der Stadtverwaltung sowie
der kommunalpolitischen Gremien getroffen wurde?

3. Wie bewertet sie dieses Vorgehen mit Blick auf die allseits geforderte Trans -
parenz und Mitwirkung aller beteiligten Akteure sowie dem üblichen Kodex
partnerschaftlichen Miteinanders?

4. Wie bewertet sie die Tatsache, dass der Kommune keinerlei schriftliche Infor-
mationen zum Sachverhalt vorlagen?

5. Wie erklärt sie das Vorgehen gegenüber den Maulbronner Bürgerinnen und
Bürgern, die in langjährigen Verfahren gemeinsam einvernehmliche Lösungs-
möglichkeiten diskutiert haben und nun vor vollendete Tatsachen gestellt wer-
den?

6. Welche Beteiligungs- und Anhörungsverfahren sind in Maulbronn zum Sach-
stand derzeit und in Zukunft noch möglich (mit Angabe, welche Verfahren in
der Vergangenheit durchgeführt wurden)?

7. Warum wurde eine neue Pufferzone ausgewiesen (mit Angabe, welche recht -
lichen und tatsächlichen Konsequenzen aus der Pufferzonen-Ausweisung für
Maulbronn und seine Nachbarkommunen resultieren)?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 Nr. 6-255+.-Maulbronn/8/1 beantwortet das Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Inwiefern trifft es zu, dass bei der Projektplanung zur Klosterlandschaft Maul-
bronn die Stadtverwaltung bei wesentlichen Entscheidungen zum Thema „Puf-
ferzone“ bzw. Be- und Entwässerungssystem nicht einbezogen wurde?

7. Warum wurde eine neue Pufferzone ausgewiesen (mit Angabe, welche recht -
lichen und tatsächlichen Konsequenzen aus der Pufferzonen-Ausweisung für
Maulbronn und seine Nachbarkommunen resultieren)?

Zu 1. und 7.:

Im Rahmen der Projektplanung zur Klosterlandschaft Maulbronn seit 2009, bei
der die Stadtverwaltung umfassend beteiligt wurde – zuletzt mit einem Symposi-
um im November 2013 –, war das Wassersystem der Klosteranlage bzw. die Aus-
weisung einer sog. Pufferzone kein Entscheidungsgegenstand.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) erhielt vom Welterbezen-
trum in Paris (WHC) über das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultus -
minister der Länder (KMK) am 3. Dezember 2013 die Mitteilung, wonach das
großflächige zisterziensische Wassersystem originärer Teil des eingetragenen
Welterbes ist. Seitens des WHC bzw. der KMK wurde die Vorlage einer dieser
Feststellung Rechnung tragenden Karte bis 20. Januar 2014 gefordert. 

Das umfangreiche Regelwerk der UNESCO fordert im Interesse der Erhaltung von
Welterbestätten das Bestehen eines Schutzsystems mit einer die Stätte umgeben-
den sog. Pufferzone. Innerhalb dieser Zone muss durch vor Ort bestehende recht -
liche Regelungen ein angemessener Umgebungsschutz der Welterbestätte gewähr-
leistet sein. Die dem WHC 2005 engräumiger vorgeschlagene Pufferzone war des-
halb nach der Mitteilung des WHC kurzfristig nach denkmalfachlichen Kriterien
kartografisch auf eine das Wassersystem umgebende Zone anzupassen. Mit der
Übermittlung einer Karte an das Welterbezentrum wurde 2014 seitens des Landes
gegenüber dem WHC ohne Darlegung von Einzelheiten erklärt, auf welcher
Fläche für die Nutzung und Entwicklung rechtliche Restriktionen bestehen, die
nach Auffassung des Landes den von der UNESCO geforderten angemes senen
Umgebungsschutz der eingetragenen Welterbestätte Maulbronn gewähr leis ten. Die
notwendig gewordene Neuzonierung folgte den vor Ort bereits be stehenden recht-
lichen Gegebenheiten (Restriktionen v. a. aufgrund der §§ 2 und 12 des Denkmal-
schutzgesetzes des Landes). Durch die Übermittlung einer Karte an das WHC aus-
weislich einer Pufferzone wurde daher die Rechtslage vor Ort nicht verändert.

Welche Konsequenzen aus der Bestätigung seitens des WHC folgen, wonach das Was-
sersystem Bestandteil des Welterbes ist, wird in der Antwort zur Frage 6 dargelegt.

2. Trifft es zu, dass die Entscheidung ohne Einbindung der Stadtverwaltung sowie
der kommunalpolitischen Gremien getroffen wurde?

3. Wie bewertet sie dieses Vorgehen mit Blick auf die allseits geforderte Transpa-
renz und Mitwirkung aller beteiligten Akteure sowie dem üblichen Kodex part-
nerschaftlichen Verhaltens?

4. Wie bewertet sie die Tatsache, dass der Kommune keinerlei schriftliche Infor-
mationen zum Sachverhalt vorlagen?

5. Wie erklärt sie das Vorgehen gegenüber den Maulbronner Bürgerinnen und Bür-
gern, die in langjährigen Verfahren gemeinsam einvernehmliche Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert haben und nun vor vollendete Tatsachen gestellt werden?

Zu 2. bis 5.:

Die Entscheidung bzw. die Bestätigung, wonach das Wassersystem der Kloster-
anlage Maulbronn Bestandteil des Welterbes ist, traf das WHC Ende 2013 als das
hierfür zuständige Organ der UNESCO.
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Gemäß dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz (DSchG) ist die ge-
samte Klosteranlage Maulbronn in Sachgesamtheit ein Kulturdenkmal nach § 2
DSchG. Für den ummauerten Klosterkomplex – ein Kulturdenkmal von beson derer
Bedeutung nach § 12 DSchG – greift der Umgebungsschutz nach § 15 DSchG.

Da das Wassersystem im Jahr 1993 von Seiten des WHC aufgrund einer Anmerkung
des Internationalen Rats für Denkmalpflege (ICOMOS) einer Pufferzone zugeschrie-
ben wurde, traten über Jahre hinweg Unklarheiten über den Umfang der Eintragung
Maulbronns als Welterbestätte bzw. über die Existenz einer dementsprechenden Puf-
ferzone und deren Ausmaß auf. Eine Pufferzone wurde seitens des Landes zum Zeit-
punkt der Antragstellung formell gegenüber dem WHC nicht ausgewiesen.

Nach einem Diskussionsprozess zwischen der Landesdenkmalpflege und betrof-
fenen Akteuren vor Ort im Zusammenhang mit dem bestehenden Umgebungs-
schutz für den Klosterkomplex nach § 15 DSchG wurde im Jahr 2005 gegenüber
dem WHC eine Pufferzone ausgewiesen. Diese Pufferzone bezog sich allein auf
den ummauerten Klosterkomplex.

Das WHC wies diesen Vorstoß des Landes zurück und legte eine Karte vor, die
die gesamte Gemarkung Maulbronns umfasste. Diese Karte war bis Ende des Jah-
res 2013 auf der offiziellen Website des WHC unter der Rubrik „Maps“ und hier-
bei mit der Dokumentenbezeichnung „Map showing the buffer zone“ abzurufen.

Das MFW hat sich als Oberste Denkmalschutzbehörde des Landes nach der Mit-
teilung des WHC vom 3. Dezember 2013 über den Umfang der Welterbestätte
Maulbronn in der Pflicht gesehen, den verbindlich vorgegebenen Termin einzu-
halten. Die Gemeinde Maulbronn wurde nach Auskunft des Landesamtes für
Denkmalpflege über die Mitteilung des WHC, wonach das Wassersystem Be-
standteil des Welterbes ist, per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Dass über die kurzfris -
tige Erstellung einer Karte ausweislich einer Pufferzone mit der Gemeinde keine
Abstimmung mehr möglich war, wird seitens des MFW bedauert.

Dem MFW liegt bisher keine Antwort des WHC hinsichtlich der übermittelten
kartografischen Informationen vor. Akzeptiert das WHC diese Darstellung ein -
schließlich der Pufferzone, bestehen für das weitere denkmalrechtliche Verfahren
auf Landesebene Mitwirkungsmöglichkeiten für die vor Ort betroffenen Akteure
(vgl. auch Antwort zu Ziffer 6).

6. Welche Beteiligungs- und Anhörungsverfahren sind in Maulbronn zum Sach-
stand derzeit und in Zukunft noch möglich (mit Angabe, welche Verfahren in
der Vergangenheit durchgeführt wurden)?

Zu 6.:

Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung nach § 12 DSchG sind in das Denkmal-
buch des Landes einzutragen. Das Maulbronner Wassersystem selbst unterliegt bis-
her nicht den Bestimmungen nach § 12 in Verbindung mit § 15 DSchG. Eine Eintra-
gung des Wassersystems wurde bisher nicht vorgenommen. Die Landesregierung
wird bei einer Eintragung die Beteiligung der Betroffenen sicherstellen.

In der Landesdenkmalpflege wird in Kürze eine Projektstelle zur vertieften wis-
senschaftlichen Erforschung des Maulbronner Wassersystems eingerichtet wer-
den. In dem Zusammenhang soll auch ein Schutz- und Pflegekonzept für das his -
torische Wassersystem und seine Umgebung entwickelt werden. Bei der Formu-
lierung dieses Schutz- und Pflegekonzepts wird die Landesdenkmalpflege wie bei
der Projektplanung zur Klosterlandschaft Maulbronn alle Beteiligten einbeziehen.

Der Landesregierung ist sehr daran gelegen, dass das Weltkulturerbe Maulbronn
in seiner Gesamtheit erhalten werden kann. In einem fairen und partnerschaft -
lichen Miteinander aller Akteure sollen für alle rechtlichen und tatsächlichen Fol-
gen, die sich aus der Bestätigung des WHC über den Umfang der eingetragenen
Welterbestätte Maulbronn ergeben, Lösungen entwickelt werden.

In Vertretung 

Rust

Staatssekretär
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